
I. Satzung
zur Änderung der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der

Verbandsgemeinde Mayen-Land vom 02.Januar 1996 

vom  01. Oktober 1998

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rhein-
land-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 02.04.1998 (GVBL. S. 108),  der §§ 2,7, 13 

des Kommunalabgabengesetzes(KAG) vom 20.06.1995 (GVBL. S. 175)
 sowie § 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des Landesabwasserabgaben-

gesetzes (LAbwAG) folgende Änderungssatzung beschlossen,
 die hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1

§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 wird wie folgt neu gefaßt:

    "1. Einmalige Beiträge zur Deckung der Investitionsaufwendungen für die 
          erstmalige Herstellung und den Ausbau (Erweiterung, Umbau oder 
          Verbesserung) nach § 2 dieser Satzung."

§ 2

§ 2 Abs. 1 wird wie folgt neu gefaßt:

"(1)  Die Verbandsgemeinde erhebt einmalige Beiträge für die auf das Schmutz- 
 und Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die
erstmalige Herstellung und den Ausbau ( Erweiterung, Umbau oder Verbesse-
rung), soweit diese nicht bereits durch Zuschüsse, Zuwendungen oder auf
andere Weise gedeckt sind."

§ 3

Inkrafttreten

Die Änderungen treten rückwirkend zum 01.01.1996 in Kraft.

Mayen, 01. Oktober 1998 Verbandsgemeindeverwaltung
         Mayen-Land

         Dr. Saftig
(Siegel)          Bürgermeister
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